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DER EUROPAISCHE KRIEG

XXVIL
DAS ITALIENISCHE GRUNBUCH.

Vor einem Monat habe ich hier die Vermutung ausgesprochen
(die fiir mich viel mehr als eine Vermutung ist), Italien habe schon
seit langen Jahren ein besonderes Verhéltnis zu England, und dieses
Verhéltnis sei im Dreibundvertrag durch eine Klausel ausdriicklich
geschiitzt worden, so dass der Eintritt Englands in den Krieg die
italienische Neutralitdt durchaus vertragsmaflig bedingt habe. Von
diplomatischer Seite wurde mir diese Vermutung bestdtigt und
Prof. Nippold machte mich darauf aufmerksam, dass bereits im Mdrz
vom 28. November 1914 der Historiker Hans Helmolt unter dem Titel
,Die drei Riickversicherungsvertrige Italiens“ diese Frage besprochen
hatte. Dem , Riickversicherungsvertrag“ mit England gibt Helmolt das
Datum 1906; ich glaube zu wissen, dass er viel dlter ist und bis auf
Francesco Crispi zuriickgeht. Wie dem auch sei, im August 1914 durfte
die italienische Neutralitatserklarung fiir die Regierungen von Deutsch-
land und Oesterreich keine Uberraschung sein ; sie entsprach durchaus
den Bedingungen des Vertrages. Auf die Volker, die die Klausel igno-
rierten, musste sie natiirlich wie eine bittere Enttduschung wirken. Daran
sieht man die grofie Gefahr aller Geheimvertrdge; diese allgemeine
Verstimmung hat die spateren Verhandlungen ungiinstig beeinflusst.

Wenn auch unsere Zeitungen, gewohnheitsméflig, meinen Ausfiih-
rungen (denen ja ein gewisser Stempel fehlt) keine Beachtung schenkten,
so wird doch jeder denkende Leser einsehen, dass bei den meisten, auch
bei unseren sogenannten ,Italienkennern“, die Beurteilung des italie-
nischen Standpunktes von einer ganz schiefen Voraussetzung ausging.

Heute soll hier das italienische Gridnbuch besprochen werden,
dem noch keine unserer Zeitungen ihre Aufmerksamkeit zu schenken
geruhte; ifalicum est, non legilur; man hat sich mit dem tele-
graphischen Résumé begniigt, und doch ist gerade dieses Buch,
dessen Dokumente fiinf Monate umfassen, psychologisch recht in-
teressant. In den anderen Biichern folgen die Ereignisse blitzartig
aufeinander; sie haben etwas von brutaler Uberstiirzung ; das Griin-
buch dagegen erzihlt eine feine, wohliiberlegte Auseinandersetzung,
wobei das Interesse sich auf die Duellanten, Berchtold bezw. Burian
und Sonnino, konzentriert.
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Hauptgegenstand der Diskussion ist zunédchst der Artikel VII des
Dreibundvertrages, wonach Oesterreich und Italien sich gegenseitig
verpflichten, den stafus quo im Orient zu respektieren; will eine der
Michte diesen Zustand dndern, so hat sie vorher der andern Macht
Kompensationen anzubieten (par un accord préalable).

Am 9. Dezember 1914 erinnert Sonnino daran, dass beim
italienisch-tiirkischen Kriege, Oesterreich, gestiitzt auf den Artikel
VI, Italien in seinen Bewegungen hinderte; da nun durch Oesterreich
der status quo in Serbien bedroht wird, wiinscht Italien eine Be-
sprechung der Lage, um so mehr als in Volk und Parlament die
Unruhe wachse. 1)

12. Dezember. Berchtold antwortet, Oesterreich denke nicht
daran, serbisches Territorium zu annektieren, und auch nicht, Serbiens
politische und o6konomische Macht zu vernichten; es liege also
kein Grund vor, mit Italien die Lage zu besprechen.

16. Dezember. Sonnino repliziert: Oesterreich hat Italien seiner
Zeit nicht nur jede auch nur voriibergehende Besetzung von euro-
pdischem Boden der Tiirkei, sondern sogar jedes Bombardieren der
Dardanellen verboten. Uberhaupt hat der Artikel VII preventiven
Charakter und soll nicht erst nach Abschluss des Krieges gegen
Serbien in Kraft treten.

20. Dezember. Bericht {iber die erste Unterredung von Sonnino
mit Biilow. Dieser hat in Berlin, vor seiner Abreise, erklart, Italien
verlange mit Recht eine Besprechung der eventuellen Kompensationen.

7.Januar 1915. Im Gesprach mit dem oesterreichischen Botschafter
Macchio gibt Sonnino zu verstehen, dass Italien als Kompensation
die terre irredente beanspruchen wird, wiahrend Macchio auf Albanien
hinweist.

15. Januar. Biilow hat gefragt, ob es nicht méglich wire, das
zu treffende Abkommen geheim zu halten, was Sonnino verneint
Biilow wiirde eine Abtretung des Trentino an Italien befiirworten,
nicht aber der Stadt Triest, wihrend Sonnino die Abtretung von Triest
fiir notwendig hailt.

18. Januar. Burian meint, 1912 hatte Osterreich bei der
italienischen Besetzung der Inseln im Agiischen Meer den Artikel

1) Es sei daran erinnert, dass die serbische Gegenoffensive am 3. Dezember
begann, sofort erfolgreich war, und dass Belgrad am 15. Dezember von den
Serben wieder besetzt wurde.
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VII auch anrufen kénnen; im Ubrigen miisse er diesen Artikel, den
er in den Einzelheiten nicht gegenwirtig habe, noch niher studieren.

26. Januar. Biilow wiinscht, dass Italien seine Forderungen
klar ausdriicke, damit nicht eine ,Schraube ohne Ende“ entstehe.
Sonnino will aber zuerst wissen, ob Oesterreich die Abtretung der
terre irredente iiberhaupt diskutieren wolle, da die offiziose Presse
die Moglichkeit einer solchen Abtretung verneine.

28. Januar. Burian gibt das Recht auf Kompensationen zu:
ob aber dabei von den terre irredente die Rede sein kénne? Das
soll noch wohl {tiberlegt werden.

7. Februar. Sonnino driickt seine Verwunderung aus, iiber das
wiederholte Hinausschieben einer prinzipiellen Anwort.

9. Februar. Burian erkldrt die Verspatung durch die Notwendig-
keit, auch mit Tisza dariiber zu sprechen; Tisza sei zwar eben in
Wien gewesen, doch habe die Zeit zu einer Besprechung der An-
gelegenheit gefehlt. Eine nahere Priifung des Artikels VII habe
ihn iiberzeugt, dass Italiens Verhalten in Valona und im Agiischen
Meere gegen diesen Artikel verstofie.

12. Februar. Burian fiihrt einen geschickten Gegenstof} aus, den er
seit dem 18. Januar vorbereitete : Osterreich glaubt, die Diskussion
werde erst dann niitzlich sein, wenn Italien ebenfalls Kompensationen
anbiete fiir die Besetzung von Valona und den &dgédischen Inseln.

12. Februar. Sonnino antwortet: Am 22. Mai 1912 hat zwar
Berchtold gegen Italiens Vorgehen protestiert; er hat aber auch
erklart, auf eine Anwendung des Artikels VII zu verzichten, falls
Italien keine weiteren Schritte gegen die europiische Tiirkei unter-
nehme, worauf Italien sofort die geplante Besetzung von Chios
und Mytilene fallen lief. Kiirzlich habe Italien Valona besetzt, im
Sinne der Konferenz in London, und als die einzige noch neutrale
Macht unter den Garantiemichten der Londonerkonferenz. Das
bestindige Ausweichen zwinge Italien, jetzt klipp und klar zu er-
klaren, dass jeder Angriff gegen Serbien oder Montenegro einer
Verletzung des Dreibundvertrages gleichkime.

14, Februar. Burian wundert sich iiber den oben erwihnten
Verzicht Berchtolds. Der italienische Botschafter weist ihm den
betreffenden Brief vor. — Wenn Osterreich den Feldzug gegen
Serbien wieder aufnimmt, wird es mit Italien, gem4fl Artikel VII,
die Kompensationen besprechen.
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17. und 25. Februar. Sonnino betont ausdriicklich den Sinn
von ,accord préalable“. Vor jedem neuen Feldzug soll das Ab-
kommen fix und fertig sein.

26.Februar. DerBotschafterin Berlin bestitigt, dassauchin der Aui-
fassung vomKanzler und von Jagow die Abmachung vorjedem Feldzug
nwerfolgt“u.,,vollkommen“sein soll(die beiden Worter deutschim Text).?)

Am 4. Marz fasst Sonnino seinen prinzipiellen Standpunkt in
sechs Punkten zusammen. Die Sprache ist so deutlich, dass sie
einem Ultimatum gleicht.

Am 8. und 9 Mirz teilt Biilow mit, dass, unter dem Drucke
von Berlin, Wien sich endlich entschlossen hat, die Verhandlungen
einzuleiten, und zwar auf Grund einer Abtretung von &ster-
reichischem Boden (terre irredente).

10. Midrz. Sonnino schlidgt vor: 1. strengstes Geheimnis der
Unterhandlungen ; 2. sofortige Ausiiihrung des Abkommens; 3.
Ausdehnung desselben auf die ganze Dauer des Krieges; 4. rasche
Forderung der Unterhandlungen und Festsetzung eines letzten Termins.

13. Mirz. Burian ist mit den Punkten 1, 3 und 4 einver-
standen; dagegen nicht mit dem Punkte 2 (sofortige Ausfiihrung),
fiber den nun hin und her diskutiert wird.

17. Miérz. Biilow gibt den Rat, die Diskussion des Punktes 2
vorldufig zu verschieben und iiber die Kompensationen selbst kon-
krete Vorschlige zu machen. — Sonnino gibt nach (22. Mirz),
glaubt aber, dass dadurch die Verhandlungen erschwert werden.

Am 27. Mirz bietet Burian einen Teil Siidtirols an, der am
2. April genauer angegeben wird: Trento, Rovereto, Riva, Tione,
Borgo und im Etschtale bis und mit Lavis.

Am 8. April macht Sonnino seine Gegenvorschldge, die das
ganze Trentino und die Gegend von Gorz umfassen, sowie einige
Inseln. Triest soll Freistadt und Freihafen werden.

Am 16. April erweitert Osterreich sein Anerbieten, ohne jedoch
in sprachlicher oder strategischer Hinsicht die von Italien begehrte
Grenze zu gewihren.

Die Hauptdifferenz bildet die Frage der sofortigen Abtretung
(Sonninos Telegramm vom 21. April). Beide Regierungen erkldren,
dass sie, hauptsdchlich aus innerpolitischen Griinden, diese Forde-

1) Diese Telegramme sind wohl zu beachten! Berlin meint bereits, Wien sei
einverstanden, wihrend Wien nach Rom noch anders berichtet.
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rung nicht gewdhren, bezw. nicht aufgeben kdnnen. Hierin liegt eben
die geschichtliche Fatalitdt. Am 29. April schldgt Burian die Bildung
einer Kommission vor, die alle Einzelfragen (geographischer und
finanzieller Art) regeln soll und die auch eine Garantie fiir die
spiatere Ausfithrung des Abkommens bieten wiirde. Sonnino sieht
aber darin nur ein weiteres Mittel, die Ausfiithrung bis auf Beendigung
des Krieges hinauszuschieben und bricht die Verhandlungen am
3. Mai ab. Damit endet das Grinbuch. — Giolittis Intervention und
Salandras Demission sollen das nédchste Mal besprochen werden.

An das Grinbuckh will ich heute keinen langen Kommentar
ankniipfen; man tiberlege sich blofi die Daten: am 9. Dezember 1914
beruft sich Sonnino auf den Art. VII und gibt bald zu erkennen,
dass als Kompensationen blofi die terre irredente in Frage kommen
kénnen. Die Diskussion iiber den ,accord préalable“ zieht sich
aber hin, bis zum 9. Mirz 1915; es sind also drei Monate ver-
loren gegangen, wihrend deren die 6ffentliche Meinung in Italien
sich immer mehr aufregte, so dass die unter dem kraftigen Druck von
Berlin endlich aufgenommenen Verhandlungen bedeutend erschwert
wurden. Vom 10. Midrz bis zum Schlusse streitet man nicht so
sehr (wie die Menge der Unwissenden es immer behauptet) iiber die
Quantitdt der Kompensationen als iiber deren sofortige Ausfithrung.

Wenn man nun an die England betreffende Klausel denkt,
und wenn man sich daran erinnert, dass Italien zu wiederholten
Malen (so im Friihjahr 1913 und dann am 25. Juli 1914) auf den
Artikel VII hinwies und vor jedem Krieg mit Serbien ausdriicklich
warnte, ferner dass das Ultimatum an Serbien ohne jede Beratung
mit Italien abgeschickt wurde, und endlich dass Italien in seiner
Auffassung des ,accord préalable“ von Deutschland durchaus unter-
stiitzt wurde, so darf man sich fiiglich dartiber wundern, dass immer
noch von ,Verrat® gemunkelt wird. Wer nicht durch Ignoranz oder
Hass geblendet wird, muss vor den Tatsachen erkennen, dass Italien
sich in absolut korrekter Weise an den Vertrag gehalten hat.

Es entsteht aber die Frage: Konnte Osterreich das verlangte Terri-
torium sofort abtreten? Und konnteltalien auf die Forderungverzichten?
Hierin liegt die Tragik des Dreibundvertrages, die mit der ganzen
italienischen Geschichte und mit einem alten europdischen Unrecht
zusammenhingt. Das soll der Gegenstand eines néchsten Artikels sein.

ZORICH - E. BOVET

669



	Der europäische Krieg  [Fortsetzung]

